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Beratungsfolge Beratungsergebnis 

Organ/Gremium Sitzung am TOP Ja Nein Enth. 

Ortschaftsrat Elbeu 02.09.2019     

Ortschaftsrat Farsleben 02.09.2019     

Ortschaftsrat Glindenberg 03.09.2019     

Ortschaftsrat Mose 02.09.2019     

Kultur- und Sozialausschuss 11.09.2019     

Hauptausschuss 16.09.2019     

Stadtrat 26.09.2019     

 
 

 
Betreff: 
1. Änderung der Marktsatzung der Stadt Wolmirstedt 
 

 

 
Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die 1. Änderung der Marktsatzung der Stadt Wolmirstedt. 
 
 
 
 
 

Bürgermeisterin Fachdienstleiter 
Sachbearbeiter Fachdienst 

  

 
 
 

M. Cassuhn 

 
 
 

D. Illgas 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Wolmirstedt betreibt Wochen-, Spezial, Trödel- und Jahrmärkte sowie den Ad-
ventsmarkt im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung (GewO) als öffentliche Einrichtun-
gen. Zum geordneten Ablauf dieser Märkte wurde eine Marktsatzung mit Beschlussvorlage 
Nr. 47/2014-2019 vom Stadtrat der Stadt Wolmirstedt am 25.09.2014 beschlossen. 
 
Die Wochenmarktöffnungszeiten waren mehrfach Thema, sowohl in den politischen Gremien 
als auch bei der Verwaltung und den Marktbeschickern. Zuletzt waren die Marktzeiten auf 
mittwochs und freitags von 09:00 bis 16:00 Uhr festgelegt. 
 
Tatsächlich ist es aber so, dass die Markthändler zu unterschiedlichen Zeiten ihre Markstän-
de abgebaut und dadurch den übrigen Marktverkehr erheblich gestört haben. Um die Markt-
zeiten dem tatsächlichen Kundenverkehr anzupassen wurde nach einem gemeinsamen Er-
örterungstermin (23.01.2019) zwischen der Verwaltung und den Marktbeschickern eine ver-
kürzte Marktzeit mehrheitlich abgestimmt, diese sollte als Testphase bis zum 30.09.2019 
gelten.  
 
Um den rechtlichen Rahmen jetzt wieder herzustellen ist es erforderlich eine Änderungssat-
zung zur bestehenden Marktsatzung zu erstellen. Die 1. Änderung der Marktsatzung beinhal-
tet deshalb die abgestimmten und getesteten Marktzeiten mittwochs und freitags jeweils von 
09:00 bis 15:00 Uhr. Zudem wird auch der ruhende Fahrzeugverkehr während der Wochen-
marktzeit konkretisiert.  
 

 
 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.            

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 

 

          

       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2019   
  Produktkonto:         
      

         
 
 
Anlagen: 

- Entwurf der  1. Änderung der Marktsatzung 
- Synopse zur 1. Änderung der Marktsatzung 
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